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Präambel 

Dieses Merkblatt ist vom TÜV-Verband aufgestellt und mit Fachleuten der TÜV auf dem Gebiet 
Ökostromzertifizierung abgestimmt worden. Die in diesem Merkblatt enthaltenen Angaben sol-
len sicherstellen, dass nach einheitlichen Maßstäben beurteilt/auditiert und das Zertifikat ein-
heitlich vergeben wird. Die Maßstäbe werden laufend dem Stand der Zertifizierungspraxis ange-
passt. 

Das Merkblatt wurde von den Erstellern nach bestem Wissen aufgestellt und entspricht aus 
Sicht der Verfasser dem Stand der Technik. Die im Merkblatt enthaltenen Anforderungen geben 
ausreichende Lösungen für den Regelfall an. Eine Haftung, auch für die sachliche Richtigkeit 
der Darstellung in dieser Vereinbarung, ist ausgeschlossen. Ebenso sind Patent- und andere 
Schutzrechte vom Anwender eigenverantwortlich zu klären. 

Das Merkblatt wird laufend dem Stand der Technik angepasst. Anregungen sind zu richten an 
den Herausgeber: 

TÜV-Verband e. V. 
Friedrichstraße 136 

10117 Berlin 

Vorwort 

Mit der vorliegenden Überarbeitung des Merkblattes hat der TÜV-Verband die Basisrichtlinie 
von 2014-10 aktualisiert. Die vorliegende Version ist ab sofort bei Neuzertifizierung zu verwen-
den, für bestehende Zertifizierungen kann noch bis Ende 2025 die Version 2014-10 zugrunde 
gelegt werden. Die Versionen 2013-09, 2014-05 und 2014-10 sind ungültig und daher nicht 
mehr zu verwenden. 

Eine juristische Prüfung der Vertragsbedingungen erfolgt nicht, Vorkassetarife sind dennoch 
nicht zertifizierungsfähig. 

 

1 Der in Form einer Ökostromlieferung (Ökostromprodukt/-tarif und Lieferungen an Sonderver-
tragskunden) bereitgestellte Strom muss zu 100 % aus Erneuerbaren Energien gewonnen wer-
den.  

2 Unter Erneuerbaren Energien versteht der Anbieter ausschließlich jene Energieträger und 
Technologien, die in der jeweiligen nationalen Gesetzgebung als erneuerbar definiert werden. 
Für Ökostromprodukte, die in Deutschland angeboten werden, ist das EEG die entsprechende 
Grundlage. Strom aus Biomasse wird nur im Rahmen der in der Biomasseverordnung definier-
ten Begrenzungen anerkannt. § 3 der Biomasseverordnung ist zu berücksichtigen (Negativ-
liste). 

3 Die eingesetzte Erneuerbare Energie muss durch entwertete Herkunftsnachweise des jeweili-
gen nationalen Herkunftsnachweisregisters belegt werden. Der Entwertungsnachweis muss als 
Entwertungszweck das jeweilige Ökostromprodukt bzw. den Sondervertragskunden nennen. 
Einspeisevergüteter Strom (Production Support) wird nicht anerkannt. 

4 Die Förderung einer nachhaltigen Energieversorgung muss eine wesentliche Zielsetzung des 
anbietenden Unternehmens sein. Die Umsetzung ist beispielsweise durch die Beteiligung am 
Bau und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen für Erneuerbare Energien oder die Förderung 
von Energiesparmaßnahmen etc. nachzuweisen. 

5 Aufschläge des Ökostromprodukts gegenüber einem vergleichbaren Tarif dürfen nicht zur wei-
teren Erhöhung der Einnahmen verwendet werden, sondern kommen der Förderung Erneuer-
barer Energien, insbesondere dem Neubau von Anlagen zur Erzeugung von regenerativer 
Energie, zugute. 
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